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Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum. Nationalra~ , 
Dr~' Gasperschitz und Genossen (öVP) , 
Nro 707/J, vom 70 Oktober 1976~ betro 
Besetzung leitender Posten nach' dem 
Ausschreibungsgesetz 

Die schriftliche parlamentarische i",.nfr::)ge derf\bgeordneten 
zum Nationalrat Dro Gasperschitzund G~nossen, Nr .. 70?/J, VO~l 

70 Oktober 1976,. betreffend Besetzung lei tend.er Posten nach dem 
Ausschreibungsgesetz, beantworte ich wie folgt: 

Es kann wohl nicht.bestritten werden, daß das Bundesgesetz 
-, vom 7 () November 1974 9 BGBlo Nro 700~ mit dem Bestimmungen über 

die Ausschreibung bestimmter leitender Funktionen getroffen wer­
" den gegenüber den seinerzeit bei der Vergabe von derartigen 
-Funktionen geh9:ndhabten Praktiken einen sehr wesentlichen Fort­
schritt darstellte: Allein die Ausschreibung garantiert nämlich, 
daß ein weit größerer Personenkreis als bisher vom Freiwerden 

. ".,einer:.leitendenFUnktion Kenntnis errangt" Daraus erwächs~,aber 
,die Chance, daß sich auch andere 'Personen bewerben, ·als die, die. 

. ' . 

-in einem Anciennitäts- oder sonstigen' Naheverhältnis zur frei-
werdenden Funktion.:. stehen" Proportional zum Bewerberkreis steigt 
aber ,auch ,die Möglichkeit~ die jeweils geeignetste Persönlich­
keit für die Leiterfunktion zu gewinnen 0 

Das Ausschreibungsgesetz bietet dem Ressol."'tchef aber nicht 
nur größere Möglichkeiten, die geeignetste Person aufzufinden, 

- . 

sondern gibt ihm darüber hinaus eine Entscheidungshilfe in 

) 

730/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



Form eines von einer unabhängigen Kommission unter Beteiligung 
von Dienstnehmervertretern erstellten Gutachtenso Diesem Gut­
achten wird jeder Ressortchef bei seiner Entscheidung größtes 
Gewicht beimessen .. Mein Vorgänger, Bundesminister aeD. Diplo­
Inge Dro Weihs 9 hat sich jedenfalls stets und auch schon vor 
dem 1 0 Jänner 1<175, dem Zeitpunkt des Ink.rafttretens des Aus­
schreibu.."lgsgesetzes, bei allen seinen Personalentscheidungen 
ausschließlich vom Maß der Eignung der in Betracht kOI!'..menden 

-Personen leiten-la$sen" Auch -ic_h habe -mich bei meinenbis:b.er 
getroffenen Personalentscheidungen an diesen Grundsatz gehalteno 

- Wenn man durch eine Ausschreibung auch Persönlichkeiten an­
sprechen will, die zur ausgeschriebenen FtL.'1kt~on in keinem Nahe­

verhältnis stehen, muß man sicherstellen, daß sie im Falle ihrer 
Nichtberücksichtigung inih-rer bisherigen beruflichen Stellung 
keinen Schaden. erleiden .. Aus diesem Grund hat das Ausschreibungs­
gesetz - ähnl:;'ch den auch von privat~n Unternehmungen gepfloge­
nen Usancen - den Bewerbungsgesuchen und deren Auswertung Ver­
traulichkeit 'Zugesichert. Sowohl über die "Bewerbungsgesuche als 
auch über deren Auswertung ist gegen jedermann, dem gegenüber 
keine Verpflichtung zu einer a:ntlichen Mitteilung besteht, 
strengstes Stillschweigen zu beobachten. Diese BestJ.mmung bedeu­
tet offensichtlich~ daß der Gesetzgeber-jene Amtsverschwiegan­
heitbeobachtet wissen wollte, die inder Bundesverfassung all­
geme~n im Interesse einer Gebietskörnerschaft oder Partei nor­
miert ist" Nach herrschender Lehre (vgl .. Walter-Mayer, Grund-
riß des österreichischen BundesverfasStulgsrechtes ) gilt diese 
Amtsverschwiegenheit auch gegenüber dem Nationalrato Ich bin 

. _ daher nicht inderCLage Detailfragen so. zu beantworten;' daß 

-daraus RückschlUsse auf die Identität der Bewerber gezogen wer ..... 
-den könneno Dessenungeachtet werde ich aber bei diesen Detail-
fragen die Zahl der Fälle bekanntgeben .. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage nehme ich wie folgt 
Stellung: 

Zu Frpge 1: 
- '0 -=_ 

-Folgende Funktionen im Sinne § 1 Ausschreibungsgesetz vmrder ... 
va.ka.nt durch 

j 
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1 0 Pensionierung 
2. andere Betrnuung des bis-, 

herigen FunktionsinhRbers 
30 Tod des bisherigen 

Funktionsinhabers 
4.. andere Umstände 

,Zu Frage 2: 
. "--

1.1 0 - 31 .. 12~1975seit 1~1.1976 

'2 6 

2 2 

. -
. Von den unter 1) angeführten. Funktionen-· wUrden 9 im Jahre 1975-

und 3 im Jahre 1976 ausgeschrieben. 

Zu Frage 3= 

Von den unter 1) angaführtenFunktionen wurden bisher 2 noch 
nicht besetzt, weil das' Verfahren noch nicht abgewickelt ist. 

Zu Frage 4: 

Im Jahre 19'75 wurden 2 Posten infolge NeubegrÜlldung einer 
Funktion ausgescl1.rieben, im Jahre 1976 waren es bisher 3 Post€n. 

Zu FrAge..5..: 

Von den 'unter 2) genannten Posten wurden im Jahre 1975 3 Posten 
und 1976 7 Posten besetzt.. " ~ l. :.. 

Zu Frage 6: 

Die Frist von einem Monat zwischen Abgabe des Kommissionsgut­
achtens und Vergabe der Funktion wurde nur in einem Falle über-
schrittenQ 

" . -- ," . ._',-, ~" .. ........ ":. "', 

····ZuFrngd: 
. , 

Nur in einem Fall konnte ich mich dem Gutachten der Kommission 
nicht anschließen. 

Zu Frage .§: 

Im Sinne der allgemeinen Ausführungen bin ich nicht in der 
Lage, die Frnge im Detail zu beantworten. Ich kann jedoch mit­
teilen, daß von den insgesamt 14 Kommissionsgutachten 3 nicht 
einstimmig zustandegekomm.en sind •. 

730/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



_ l~ _ 

,Zu Frage 9: 

Der Vorsitzende hat in einem Fall vo~ seinem Dirimierungs­
recht Gebrauch genachto 

Zu Frage 10: 

10.1 Die volle Frist von 3 M.onaten wurde in der Regel nicht 
eingehalten, da dieEinhaltung einer so langen Frist oft 
technisch nicht möglich ist und überdies .d~e Bestimmun-

:'--gen des· § 2 Abf? ,,' 2. Ausschreibung~gesetz die Eitlhaltu.."1g 
einer Frist vOn 3 Monaten !licht zwingend vorschreiben. 

Die vorgeschriebene Frist von einem Mon.s.t konnte nur in 
einem Fall nicht eingehalten werdenG In diesem Fall erfolg­
te die Ausschreibung erst drei Monate nach der Begründlmg' 
einer neuen Funktion 9 weil nicht geklärt war, ob eine .A'us­

schreibung erforderlich ware 

Die Kommissionen haben irnmer ir:_nerhalb der Frist von 
3 Monaten ihr Gutachten erstattet. 

Zu Frage 11: 

Als Frist für die Uberreich~"1g der Bewerbungen wird jeweils 
1 Monat nach VeröffentlichQ~g der Ausschreibung in der Wiener 
Zeitung eingeräumto 

" 
I.n 2 Fällen wurde der bisherige Stellvertreter des zur 
Nachbesetzung ausgeschriebenen Postens zum neuen Leiter 
bestellt .. 

• c 

In 12 Fällen wurde _ein Bewerber aus der Organisations-
einheit 7 deren Leiterfunktion zu besetzen war, zum 
Leiter dieser Organisationseinheit: bestellto 

In 12 Fällen ~~den Bewerber aus dem ill~mittelbaren 
Dienststellenbereich, indem eine Leiterfunktion zu 
beset zen war , mit der Lei ttm.g betraut .. 

In einem Fall vvurde ein Bewerber aus einem anderen 
Dienststellenbereich innerhalb des Ressorts berück-
sichtigt" ) , 
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Aus dem Ressortbereich eines anderen Ministeriums wurde 
kein Bewerber berücksichtigt. 

Aus dem Bereich einer anderen Gebietskörperschaft wurde 
in einem PalI ein Bewerber berücksichtigt~·· 

Aus einem Bereich außerhalb des öffentlichen Dienstes 
wurde kein Bewerber berücksichtigt. 

j 
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